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Elektrotechnik

Stimmt die Spannung 
am Motor?
Frage: An einer Anlage läuft

der Verdichtermotor zu heiß,

obwohl die richtige Spannung

am Motor anliegt.

Antwort: Zu diesem Problem
muß man etwas weiter aus-
holen:

Heutzutage sind viele Ver-
braucher wie z. B. Antriebsum-
richter, Monitore, PCs, aber
auch herkömmliche Leucht-
stoffröhren und Energiespar-

lampen mit Gleichrichtern ver-
sehen. Am einfachsten und ef-
fizientesten sind solche Gleich-
richter durch sogenannte Zer-
hacker- oder Schaltnetzteile zu
realisieren. Da der Glättungskon-
densator hinter dem Gleich-
richter stoßartig aufgeladen
wird, ziehen solche Gleichrich-
ter den Strom pulsförmig aus
dem Netz. Gleiches gilt übri-
gens auch für Frequenzumrich-
ter, die ebenfalls mit einem
Glättungskondensator arbeiten.

Der Spannungs- und Strom-
verlauf im Netz entspricht da-
durch nicht mehr einer „rei-
nen“ Sinusfunktion. Das Netz
wird durch sogenannte Ober-
wellen quasi „verschmutzt“.

Jede Kurvenform – in unse-
rem Fall die veränderte Span-
nungs- und Stromkurve – läßt

sich durch eine Reihe von über-
lagerten Sinusschwingungen
unterschiedlicher Frequenz
darstellen. D. h. also, daß der
durch den Glättungskondensa-
tor veränderte Spannungs- und
Stromverlauf im Netz Ober-
schwingungen mit Frequenzen
größer 50 Hz enthält, die durch
Überlagerung mit unterschied-
licher Intensität eben diese ver-
änderte Kurvenform ergeben.

Die meisten Multimeter be-
stimmen den Effektivwert des
Stromes, indem sie den Wech-
selstrom gleichrichten, einen
Mittelwert für dieses gleichge-
richtete Signal bilden und das
Ergebnis mit 1,1 multiplizieren.
Der Faktor 1,1 ist das konstan-
te Verhältnis zwischen dem
Mittelwert und dem Effektiv-
wert einer reinen Sinuswelle.
Dieser Zusammenhang gilt je-
doch nicht mehr, wenn der
Strom nicht mehr einer reinen
Sinusfunktion folgt. Um einen
Strom bei verzerrter Signal-
form zu messen, benötigt man
Meßgeräte und Stromzangen,
die für eine Echteffektivwert-
messung gebaut sind. Mittel-
wert-Meßgeräte zeigen bis zu
40 % zu wenig an! Somit kön-
nen gefährliche Überlastungen
unerkannt bleiben.

Man muß zwei Arten von
Blindleistung unterscheiden:
1. Die Grundschwingungs-

blindleistung: Wird aus-
schließlich auf 50 Hz bezo-
gen und üblicherweise durch

Kompensationsanlagen aus-
geglichen.

2. Die Oberschwingungsblind-
leistung: Da sie bei Fre-
quenzen über 50 Hz ent-
steht, kann sie nicht durch
herkömmliche Anlagen
kompensiert werden.

Die Kondensatoren in der Kom-
pensationsanlage können so-
gar durch die Oberschwingun-
gen überhitzen und zerstört
werden, da die Kondensatoren
bei Frequenzen über 50 Hz
erhöhte Verluste aufweisen.
Durch die bei steigender Fre-
quenz fallende Impedanz zie-
hen die Kompensationskon-
densatoren Oberschwingungen
regelrecht an.

Grundsätzlich kann man
eine Kompensationsanlage auf
drei Arten dagegen schützen:
1. Verdrossellung: Billig, aber

nicht zu empfehlen. Reso-
nanzen sind nicht auszu-
schließen.

2. Passive Saug- und Sperr-
kreise für das Netz: Teuer!
Für jede Oberschwingung
muß ein eigener Kreis ein-
gerichtet und abgeglichen
werden. Verändern sich die
Netzbedingungen, ist in der
Regel ein neuer Abgleich er-
forderlich.

3. Aktive Oberschwingungsfil-
ter: Einfacher Parallelan-
schluß, resonanzfrei, Filte-
rung aller drei Phasen.
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FRAGEN AUS DER PRAXIS

Was Sie schon immer
wissen wollten, . . .

Die „Fragen aus der Praxis“, die in Zusammenarbeit mit der
Technologie-Transfer-Stelle1 der Bundesfachschule Kälte-Kli-
ma-Technik in Maintal/Niedersachswerfen bearbeitet werden,
behandeln aktuelle Fragen bzw. Probleme aus der täglichen
Praxis des Kälte-Anlagenbauers. Dieses Mal geht es um die
folgenden Themen:
● Heißgelaufener Verdichtermotor – stimmt die Spannung?
● Wiederkehrende Prüfungen durch das Leckdichtheitssiegel
● Besteht bei Krankheit ein Urlaubsanspruch?

Elektro

Sach-
kunde

Analysen haben gezeigt, daß der Stromanteil der Oberschwingungen teilweise mehr als 80 % betragen kann

1 Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des Euro-
päischen Sozialfonds.

Dichtheitssiegel

Verpflichtung zu wieder-
kehrenden Prüfungen?
Frage: In einem Schreiben

des VDKF ist die Rede von

einer Verpflichtung nach EG-

Verordnung 2037/2000 zur

jährlichen Dichtheitsprüfung

an stationären Kälte- und Kli-

maanlagen mit mehr als 3 kg

Kältemittelinhalt. Ist das neu-

erdings so?



?

Energie; das erspart der Um-
welt CO2 und dem Betreiber
unnötig hohe Energiekosten.

Arbeitsrecht

Urlaubsanspruch
bei Krankheit?
Frage: Ein Mitarbeiter unse-

rer Firma war einige Monate

erkrankt. Hat er einen An-

spruch auf den vollen Jahres-

urlaub oder gar auf Auszah-

lung der Urlaubstage?

Antwort: Grundsätzlich än-
dert die Arbeitsunfähigkeit ei-
nes Mitarbeiters infolge Krank-
heit nichts an seinem Urlaubs-
anspruch, d. h. er kann z. B. 
8 Monate erkrankt sein und
anschließend einen Monat Ur-
laub nehmen. Solange es keine
anderslautende Vereinbarung
in einem Tarifvertrag, einer Be-
triebsvereinbarung oder dem
jeweiligen Arbeitsvertrag gibt,
muß der Urlaub aber bis zum
31. 3. des Folgejahres angetre-
ten sein, da er ansonsten nach
§ 7 Absatz 3 Satz 3 Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) verfällt.

Der Urlaubsanspruch eines
Mitarbeiters ist zwar grund-
sätzlich nach § 7 Absatz 4 ab-
zugelten, der Mitarbeiter muß
aber in der Lage sein, den Ur-
laub auch tatsächlich anzutre-
ten. Dies ist er jedoch nicht,
wenn er arbeitsunfähig er-
krankt ist. Da der Urlaubsan-
spruch des Vorjahres zum 31. 3.
verfällt, hat der Mitarbeiter da-
nach keinen Anspruch mehr
auf entsprechende Abgeltung.
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Weitere Auskünfte zu diesen
und weiteren Fragen erteilt
die Technologie-Transfer-
Stelle der Bundesfachschule
Kälte-Klima-Technik in
Maintal gerne unter der Ruf-
nummer (0 61 09) 69 54 25
oder per E-Mail unter
tts@bfs-kaelte-klima.de

Recht

Antwort: Bei dem erwähnten
Schreiben handelt es sich um
eine Information zum „Dicht-
heitssiegel“ des BIV/VDKF. Da-
zu eines vorweg: Grundsätzlich
ist dies eine Initiative, die das
Kälteanlagenbauer-Handwerk
auch werbewirksam darstellen
kann. Insofern ist die Aktion
durchaus positiv zu sehen, zu-
mal dies gleichzeitig auch der
Umwelt zugute kommt.

Leider wird durch entspre-
chende Formulierungen im In-
formationsmaterial zum Dicht-
heitssiegel ein Eindruck er-
weckt, der so nicht ganz kor-
rekt ist. Gerade auf einen
Punkt muß diesbezüglich be-
sonders hingewiesen werden:

Der Titel der Verordnung
2037/2000 lautet „Verordnung
über Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht führen“. Daraus
geht hervor, daß die Dichtheits-
prüfung nur für geregelte 
(d. h. chlorhaltige) Kältemittel
vorgeschrieben ist. In der Pra-
xis dürfte die Regelung also nur
für noch bestehende R22- und
R11-Anlagen (und sofern diese
noch existieren natürlich auch
für R12 und  R502-Anlagen etc.)
Anwendung finden. Zur Zeit
besteht keine Verpflichtung zur
regelmäßigen Dichtheitsprü-
fung an Anlagen, die mit chlor-
freien Kältemitteln betrieben
werden – eine regelmäßige
Dichtheitskontrolle ist in die-
sen Fällen demzufolge zur Zeit
noch eine freiwillige Angele-
genheit.

Wenn man mit dem Dicht-
heitssiegel arbeiten möchte,
halten wir es aus unserer Er-
fahrung für sinnvoll, die Kun-
den entsprechend aufzuklären,
daß die jährliche Dichtheits-
kontrolle nur für geregelte Käl-
temittel vorgeschrieben ist. Die
Betreiber von Kälteanlagen
sind nicht selten sehr gut in-
formiert und werden eine Fehl-
information und die entstande-
nen Kosten möglicherweise mit
vertragsrechtlichen Schritten
beantworten.

Um den Kunden trotzdem
vom Nutzen des Dichtheitssie-
gels zu überzeugen, sollte man
eher wirtschaftlich argumentie-
ren, denn dichte und korrekt
gewartete Anlagen verbrau-
chen mit Sicherheit weniger


